
Vertrag Nr.:

Bahnhof:
Gemeinde:
Linie Nr./km

90045823

Zollikofen
Zollikofen
4s0 t98.941

-t 
sBB cFF FFS

Aufhebu ngsvere¡n baru ng

zwischen

Schweizerische Bundesbahnen SBB
spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern

lnfrastruktur
Fahrplan und Netzdesign, Netzanschluss und Anschlussgleis
Bahnhofstrasse 12
4600 Olten

(im Folgenden: SBB)

und

Fenaco Genossenschaft

Erlachstrasse 5
3012 Bern

(im Folgenden: Anschliesser)

betreffend Anschlussgleisvertrag Nr. 30'046 vom 1. Januar 1996

160831 Aufhebungsvereinbarung V.1.1



Vertrag-Nr. 90045823 Ilt sBB cFF FFS

3.1

3.2

1, Ausgangslage

Die Fenaco gibt den Schienengüterverkehr in Zollikofen vollständig auf. Dies bedingt
die Aufhebung des bestehenden Anschlussgleisvertrags.

2. Auflösung des bestehenden Anschlussgleisvertrags

Mangels Bedürfnis wird der Anschlussgleisvertrag Nr. 30'046 (SBB-intern 90001 166)
vom 1 . Januar 1996 per sofort aufgelöst.

3. Rückbau

Der Anschliesser erklärt sich mit dem Rückbau seiner Anschlussweiche Nr. 62 der
Doppelweiche Nr. 62163 durch die SBB nach der Vertragsauflösung einverstanden

Das Anschlussgleis kann ab Vertragsunterzeichnung nicht mehr befahren werden. Das
Anschlussgleis wird bis zu dessen Rückbau durch die SBB gesperrt.

3.3. Die SBB baut die Anschlussweiche Nr. 62 der Doppelweiche Nr. 62i63 bis zum
Zwergsignal Nr. 9178, den Gleisstromkreis Nr. 62 inkl. den zugehörigen lsolierstössen
sowie die Entgleisungsvorrichtung Nr. Ev64 auf eigene Kosten zurück. Den Zeitpunkt
des Rückbaus bestimmt die SBB.

3.4 Der Anschliesser entscheidet selbst über den Rückbau des Anschlussgleises aus-
serhalb Grund und Boden der SBB. Gemäss Art. 18m des Eisenbahngesetzes muss
ein Rückbauvorhaben der SBB vor Baubeginn zur Zustimmung unterbreitet werden.

4, Inkrafttreten

Dieser Vertrag tritt mit gegenseitiger Unterzeichnung in Kraft.

5 Gerichtsstand

Bei Streitigkeiten ist grundsätzlich das Bundesamt für Verkehr zuständig. Bei Streitig-
keiten, die in die Zuständigkeit der Zivilgerichte fallen, sind die Gerichte am Ort der ge-
legenen Sache zuständig.
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6. Schlussbestimmung

Sobald die Verpflichtungen aus der vorliegenden Vereinbarung erfüllt worden sind, sind
die Parteien per Saldo aller Ansprüche auseinandergesetzt.

6.2 Die vorliegende Vereinbarung wird zweifach ausgefertigt. Die Parteien erhalten je ein

unterzeichnetes Exem plar.

Otten, ZL. ¡¿ . 7O t¡f

Für die SBB

6.1

René Schwander
Leiter Übenruachung Region Mitte

Bern,21.,4,t. 
^8

Für den Anschliesser:

Marcel Burkart
Leiter Areale + Technik ML

Beilage:

- Situationsplan 1:500 vom 16. Oktober 2018

Melanie Schärer
Vertragsmanagerin Ansch I ussg leis

Ha
Leiter ement

l/1, b*,lt\ 16À,
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Aufhebungsvereinbarung Nr. 90045823
Zollikofen
Linie 450 I km 98.941

Erstellt auf Basisdaten der amtlichen Vermessung und Geodaten der zuständigen Bahnunternehmung
@ Geodaten swisstopo 5704003351 @ Alle Rechte an diesem Dokument stehen der SBB zu.
Für die genaue Lage und die Vollständigkeit der unter¡rdischen Anlagen besteht keine Gewähr.

ß SBB CFF FFS
Massstab:
Bearbeiter.
Datum:
Seite:
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